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Allgemeine Geschäftsbedingungen von Herrn Maszurimm (TM-EVENTS). 

Tobias Maszurimm, Hüfferstraße 39, 33378 Rheda-Wiedenbrück, (Stand: April 2026) 

1. Anerkennung der allgemeinen Geschäftsbedingungen 

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen werden durch die Unterzeichnung einer Auftragsbestätigung, eines Angebotes, eines 

Auftrages / Vertrages vom jeweiligen Auftraggeber ausdrücklich anerkannt. Ebenfalls werden diese durch die Annahme eines 

Angebots auf Elektronischem Wege anerkannt.  

Auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen wird bei jedem schriftlichen Vertrag hingewiesen. 

Die Verhandlungssprache ist deutsch.  

2. Mietgegenstand / Leistungen           

Gegenstand des Mietvertrags sind die im Angebot aufgeführten Geräte, Anlagen und Zubehör oder Beauftragungen für arbeiten als 

DJ. Herr Maszurimm behält sich das Recht vor, die dort genannten Geräte durch funktionsgleiche, andere Geräte zu ersetzen. Es 

besteht kein Recht auf einen bestimmten DJ, in Krankheitsfällen kann Ersatz durch DJ Tobi M. zur Verfügung gestellt werden.  

3. Mietzeit und Mietgebühr 

(nur bei Geräteverleih, bei Pauschalbuchungen gilt: wie im Angebot beschrieben) 

Die Mietzeit wird nach Tagen (08:00 Uhr bis 08:00 Uhr folgender Tag oder wie im Angebot bestimmt) oder Wochen berechnet 

(siehe dazu individuelles Angebot). Angefangene Tage zählen voll. Die Mindestmietzeit beträgt einen Tag, soweit nicht anders 

schriftlich vereinbart. Die Mietzeit beginnt mit dem vereinbarten Tag der Bereitstellung bzw. dem Zeitpunkt der Auslieferung vom 

Lager von Herrn Maszurimm und endet bis zum im Angebot / Auftrag oder Lieferschein vereinbarten Zeitpunkt der Rücklieferung an 

die vereinbarte Anschrift. Verzögert sich das Eintreffen der Geräte über die ursprünglich vorgesehene Mietzeit hinaus, wird der 

Mietpreis entsprechend nach belastet (Ausnahme: Auf- und Abbau durch Herrn Maszurimm). Von einer Verlängerungsabsicht der 

vereinbarten Mietzeit muss der Mieter den Vermieter ohne schuldhaftes Zögern in Kenntnis setzen (Herr Maszurimm muss nicht 

zustimmen, falls Folgebuchungen vertraglicher Mietsache vorliegen). Die Mietgebühr ist unabhängig davon zu bezahlen, ob die 

Geräte tatsächlich benutzt wurden oder nicht. Eine vorzeitige Rückgabe der Geräte bewirkt keine Vergünstigung der Miet- 

Leihgebühr.  

4. Gebrauch der Mietsache 

(nur bei Geräteverleih mit, oder ohne Aufbau durch Personal von Herrn Maszurimm)  

Der Mieter verpflichtet sich zur sorgfältigen und zweckmäßigen Behandlung der Mietsache. Alle Obliegenheiten, die mit dem 

Besitz, Gebrauch und dem Erhalt der Mietsache verbunden sind, sind zu beachten. Die Wartungs-, Pflege- und 

Gebrauchsempfehlung von Herrn Maszurimm sind Folge zu leisten. Der Unterzeichner bestätigt, mit dem ordnungsgemäßem 

Gebrauch der Mietsache vertraut zu sein (bzw. eine Einweisung von befugtem Personal erhalten zu haben). Insbesondere sind die 

einschlägigen Vorschriften für Veranstaltungen zu beachten (z.B. Unfallverhütungsvorschriften, Berufgenossenschaftliche 

Verordnungen, Versammlungsstättenverordnung etc.) 

Die vermieteten Geräte sind und bleiben Eigentum von Herrn Maszurimm. Der Mieter ist verpflichtet, die Mietgegenstände gegen 

Verlust und Beschädigung zu sichern. Eine Untervermietung der Geräte ist nicht erlaubt. Der Mieter hat die Geräte in seinem 

unmittelbaren Besitz zu belassen und sie nur an den vereinbarten Einsatzorten zu verwenden. Die am Mietgegenstand 

angebrachten Seriennummern, Herstellerschilder oder andere Erkennungszeichen dürfen nicht entfernt, verdeckt oder in 

irgendeiner Weise entstellt werden. Der Mieter ermöglicht dem Vermieter die jederzeitige Überprüfung der Geräte. Der Verkauf 

sowie die Verpfändung sind untersagt. Von der Pfändung, durch Inanspruchnahme Dritter oder bei Verlust ist der Vermieter 

unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Anfallende Interventionskosten trägt der Unterzeichner. Mietsachen, die während des 

Einsatzes zu Schaden gekommen sind (ganz oder teilweise) sind vom Mieter vollumfänglich und als Neu zu ersetzen (siehe auch 

Punkt 8).  
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5. Probleme mit Geräten 

(nur bei Geräteverleih mit, oder ohne Aufbau durch Personal von Herrn Maszurimm.) 

sollten trotz vorheriger Überprüfung der Geräte und Kabel einmal Probleme mit der Anlage auftreten, so bitten wir Sie, uns 

umgehend zu informieren: Mobilfunknummer: 0176 / 705 22 639. Bitte beachten: Beruht der Fehler nicht auf einem technischen 

Mangel an unserer Anlage, sondern z.B. falsche Bedienung, falscher Aufbau, unsachgemäßer Transport, fehlerhafte Fremdgeräte, 

fehlerhafte Stromversorgung usw., oder wurden Geräte aus unserem Eigentum durch vorangegangene Umstände beschädigt, so 

berechnen wir eine Anfahrtsgebühr von 50,- EUR. Der tatsächliche entstandene Schaden ist vom Unterzeichner zu begleichen. 

Ersatzgeräte können, sofern für den benannten Zeitraum vorhanden, von Herrn Maszurimm. nachträglich in den Mietgegenstand 

eingebracht werden.  

6. Preise/Gage, Kost und Logis 

Aufträge werden nur in schriftlicher Form akzeptiert. Mit der Unterzeichnung oder Elektronischer Bestätigung werden die AGB’s 

akzeptiert. Wird unser Angebot sowie die AGB’s von dem Unterzeichner bestätigt, ist ein rechtsgültiger Vertrag zustande 

gekommen. Der Kunde verpflichtet sich die Gage wie im Angebot vereinbart zu begleichen, im Regelfall jedoch 14 Tage nach 

Veranstaltung. Aufgrund des Volumens des Unternehmens von Herrn Maszurimm sind alle Beträge brutto = netto (ohne 

ausweisbare Mehrwertsteuer). Alle Beträge bemessen sich grundsätzlich nach dem Aufwand, Größe, Dauer, Umfang) des 

Auftrages. Preise sind nicht für Folgeveranstaltungen verbindlich. 

Rechnungen sind sofort nach Erhalt ohne Abzug zahlbar. Bei sämtlichen Aufträgen ist dem durchführenden DJ freie Kost und Logis 

zu gewähren. Rechtliche Schritte bei Nichtbeachtung werden vorbehalten.  

7. Versand und Gefahrenübergang 

Der Versand / Transport der Geräte erfolgt auf Kosten des Unterzeichners auf dem vom Vermieter gewählten Versandweg, es sei 

denn, der Mieter schreibt eine bestimmte Versandart ausdrücklich vor oder es ist eine pauschale vereinbart (hierbei wählt der 

Vermieter die Versandart). Die Kosten einer auf Wunsch des Mieters abgeschlossenen Transportversicherung gehen zu seinen 

Lasten. Der Gefahrenübergang tritt ein bei Abholung der beschriebenen Mietsache oder sobald der Vermieter die Sache dem 

Spediteur oder sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person übergeben hat und endet bei Rückgabe der Geräte am 

vereinbarten Ort durch den Unterzeichner oder den beauftragten Überbringer oder Spediteur, bzw. bei Abholung / Abbau von Herrn 

Maszurimm bei Ende der Veranstaltung.  

8. Haftung des Mieters 

Der Unterzeichner haftet für alle Schäden (z.B. Verlust, Diebstahl, verursachte Defekte, Transportschäden, Feuer- und 

Wasserschäden, fehlerhafte Stromversorgung, Witterung, Verschmutzung u.a.) an der Mietsache, die während der Mietzeit an den 

Mietgeräten und Zubehör durch ihn, weiteres Personal oder Dritte entstehen. Auch den Schaden der zufälligen Beschädigung, 

sowie Schäden aufgrund höherer Gewalt trägt der Mieter für die genannte Mietzeit. Im Falle eines Totalschadens hat der Mieter 

ungeachtet des aktuellen Marktwertes den Wiederbeschaffungswert zzgl. Beschaffungskosten zu ersetzen, unabhängig davon, ob 

er den Schadensfall zu vertreten hat. Sollte die Mietsache oder ein Teil davon entwendet werden, ist der Unterzeichner verpflichtet, 

umgehend polizeiliche Anzeige zu erstatten und DJ Tobi M. darüber zu informieren. Die Mietsache ist nicht versichert, es wird dem 

Unterzeichner empfohlen, zu seinen Lasten eine entsprechende Versicherung zum Wiederbeschaffungswert abzuschließen. 

Gemietete und geliehene Geräte / Technik bleiben Eigentum von Herrn Maszurimm.  

9. Räumlichkeiten 

Der Unterzeichner verpflichtet sich, soweit nicht anders vereinbart, die Räumlichkeiten, in denen die Veranstaltung stattfinden wird, 

mind. 3 Stunden vor Beginn der Feier zwecks Aufbaus der Technik für Herrn Maszurimm zugänglich zu machen und mindestens 1 

x 16A/230V Stromversorgung (bei Großveranstaltungen 3 x 32A / 400V) oder 3 x 63A / 400V Kraftstrom bereitzustellen (CEE-

Norm).  
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10. Angebote 

Angebotspreise sind generell keine Festpreise und können sich z.B. durch unerwarteten Mehraufwand noch am Tag der 

Veranstaltung verändern, dies ist dem Unterzeichner seitens Ausführenden von Herrn Maszurimm vor dem Aufbau mitzuteilen. 

Wenn nicht anders vereinbart sind Angebote 14 Tage gültig.  

11. Storno seitens des Unterzeichners 

Bei Rücktritt des Unterzeichners vom Vertrag, gleich aus welchem Grund, kann Herr Maszurimm ohne Nachweis eines Schadens 

als Stornierungskosten den vereinbarten Mietpreis fordern, bei frühzeitiger Stornierung ermäßigen sich diese wie folgt: 

- nach Angebotsannahme, bis 30 Tage vor Leistungs/Mietbeginn 50 % des Preises 

- nach Angebotsannahme, bis 14 Tage vor Leistungs/Mietbeginn 75 % des Preises 

- nach Angebotsannahme, bis 7 Tage vor Leistungs/Mietbeginn 100 % des Preises  

12. Storno eines Veranstaltungstermins unsererseits 

Bei einem nicht Anwesen von Herrn Maszurimm fallen auf den Unterzeichner keine Kosten zurück. Bereits angezahlte Beträge an 

DJ Tobi M. werden dem Unterzeichner wieder ausbezahlt. Bei der Stornierung eines rechtsgültigen Auftrages / Vertrages, bis 1 

Woche vor dem Veranstaltungstermin durch Herrn Maszurimm verpflichtet sich dieser die entstandenen Mehrkosten für einen 

gleichwertigen Ersatz zu übernehmen. Diese Kosten dürfen den gesamten Auftragswert (aus dem Angebot) für diesen 

bestimmten/definierten Veranstaltungstermin nicht übersteigen. Regressansprüche durch einen eventuellen Verdienstausfall durch 

die Herr Maszurimm bestehen ausdrücklich mit der Annahme dieser Geschäftsbedingungen nicht.  

13. Haftung 

Der Unterzeichner erklärt mit dem Unterzeichnen des Mietvertrages / der Auftragsbestätigung, die Geräte / Technik in einem 

äußerlich und technisch einwandfreien Zustand erhalten zu haben und haftet für alle an den Geräten / Technik entstandenen 

Schäden. Der Mieter benutzt alle Geräte auf eigene Gefahr und eigenes Risiko, Herr Maszurimm haftet nicht für Verdienstausfälle, 

die auf eine mangelnde Funktion oder Ausfall eines Mietgegenstands oder ähnliches zurückzuführen sind. Sollten sich bei der 

Benutzung der Mietsache objektiv feststellbare Mängel zeigen, verpflichtet sich Herr Maszurimm, schnellstmöglich für Ersatz zu 

sorgen. Die Verantwortung für die Sicherheit der Veranstaltung liegt beim Unterzeichner.  

14. GEMA und GEZ 

Der Unterzeichner erklärt mit der Unterzeichnung des jeweiligen Auftrages / Vertrages, sämtliche anfallenden Gebühren entrichtet 

zu haben, sowie die Veranstaltung bei den zuständigen Behörden, soweit Notwendigkeit dafür besteht, angemeldet zu haben. 

Dieses betrifft insbesondere GEMA / GEZ, die Anmeldung mit Bestätigung bei den jeweiligen städtischen und kommunalen Ämtern 

und die Erfüllung derer Auflagen. Die Einholung der notwendigen Genehmigungen, Konzessionen, etc. sowie die Übernahme 

deren Kosten liegen ausdrücklich im Verantwortungsbereich des Mieters.  

15. Datenschutzerklärung 

Der Kunde / Auftraggeber / Mieter / Veranstalter ist damit einverstanden, dass sämtliche Daten, die den Vertrag betreffen, 

gespeichert werden dürfen. Diese Daten dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Über Gagen, Angebote und Mietpreise ist 

Stillschweigen zu wahren.  

16. Sonstiges 

Erfüllungsort ist die Anschrift von Herrn Maszurimm. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages nicht rechtswirksam sein, so 

bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine wirksame zu 

ersetzen, die dem angestrebten Zweck am nächsten kommt. Der Gerichtsstand ist Gütersloh, soweit gesetzlich zulässig. 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
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Diese Anforderungen gelten nur, wenn TM-EVENTS einen DJ ohne eigene Technik stellt. 

1. Voraussetzungen & Anforderungen 

1. PA    Dem Veranstaltungsort angemessene PA, mit vernünftigem Setup. 
(Hersteller beispielsweise GAE, Voice Acoustic, L Acoustic, TW-Audio etc…keine China Böller, Eigenbauten o.Ä.)           
2. Monitoring   1-2 Monitore 
3. Strom  min. 6 Schuko Steckplätze auf dem Tisch, und nochmal 3 hinter dem DJ 
4. Tisch   min. 200x80cm – 100-110cm Höhe samt schwarzem oder weißem Skirt, gerne größer 
5. Zeitplan  PA, Bühne und Tisch (230V + Monitoring) müssen bei Ankunft, spätestens 60 Minuten vor                                               
Veranstaltungsbeginn vollständig einsatzbereit sein, Entsprechende (XLR) Verkabelung muss ebenfalls bereit liegen.  
6. Techniker   Wir reisen ohne Techniker/Mischer. Dieser muss ab Soundcheck bis Ende zur Verfügung stehen 
                             und muss mit den Örtlichkeiten, PA und Technik vertraut sein. 
7. Mikrofone   Sennheiser/Shure Funkstrecke, optimalerweise mit Superniere 
8. GEMA   Übernimmt in allen Fällen der Veranstalter. 
 

2. Sonstiges 

1. Wir haben gerne schwarzen Molton hinter uns. 
2. Wir kommen mit unserem 200x100cm Banner (Plane mit Ösen), dies soll hinter uns. 
3. Wir stehen auf VA-Technik, gerne überdimensioniert und Modern. 
4. Bei heißen Sommertagen/Nächten sind Ventilatoren bereitzustellen 
5. Der Veranstalter trägt dafür Sorge, dass Bühne, Equipment und Tonanlage während kurzer Abwesenheiten (Verpflegung, 
Toilettengänge o.ä.) vor dem Zugriff Dritter geschützt werden. Dies gilt insbesondere für den Schutz vor Diebstahl, 
Beschädigungen und dem Ausleeren von Getränken durch die Besucher. 
6. Der Veranstalter sorgt für eine ungehinderte Zufahrt zur Bühne. Er beschafft gegebenenfalls Sonder-/ 
Durchfahrtsgenehmigungen und sendet diese TM-EVENTS zu. Er stellt in unmittelbarer Nähe der Bühne einen Parkplatz für 
einen PKW unentgeltlich zur Verfügung 
 

3. Sound 

1. Wir spielen die komplette Bandbreite, der Bass darf gerne fett klingen.  

 

Werden vertraglich vereinbarte Voraussetzungen vom Auftraggeber nicht erfüllt und TM-EVENTS 
hierüber nicht rechtzeitig und im Vorfeld informiert, ist TM-EVENTS berechtigt, die 

Leistungserbringung zu verweigern. Der Vergütungsanspruch bleibt in diesem Fall unberührt. 
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